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10 Jahre Unabhängige Fachstelle 
für Sozialhilferecht UFS – 
3650 Tage Engagement für 
Armutsbetroffene
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«Gründungsphase»
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Gründung der UFS – 6.12.2012
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Tag der offenen Tür 2013 – 28.2.2013
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Samichlaus besucht das Sozialamt Uster – 2015

Vord Türe gstellt im Winter
Huu, was mues da dä Samichlaus läse. Im 
tüfe Winter, wo's chalt und dunkel isch, hät 
s'Sozialamt ä Mutter und ihri eijährigi 
Tochter ohni neus Dihei eifach vord Türe 
gstellt. Also das macht dä Samichlaus 
trurig, wo isch dänn da d'Mänschewürdi 
blibe.

Mietkautionen
Jetzt hät doch dä Samichlaus i dä 
Richtlinie vo dä SKOS na glueged und 
gseh, dass s'Rächt vorschriebt, dass 
Mietkautione vom Sozialamt überno wärde 
söttet. Aber wie ihm hilfesuchendi 
Mänsche gseit händ, kommuniziert 
s'Sozialamt Uster, dass kei Mietkautione 
zahlt wärdet. Also das ghat doch nöd! So 
findet doch die Lüüt erst rächt kei Wohnig.
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Sozialhilfe geht Baden 2018
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Sozialhilfe muss steigen 2019
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Bildung

Text durch Klicken hinzufügen
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Rechtsberatung

15'000
Beratung

Vermittlung
Vertretung
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Befehlsempfänger
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Alles falsch gemacht...

«Den Behörden werden Verfahrenskosten nur auferlegt, wenn sie 
schwerwiegende Verfahrensfehler begangen oder willkürlich 
entschieden haben. Die festgestellten Verfahrensmängel sind 
schwerwiegend (Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes 
sowie des rechtlichen Gehörs im erstinstanzlichen Verfahren 
und Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes sowie des 
Grundsatzes der freien Beweiswürdigung im 
Verwaltungsbeschwerdeverfahren). Sie rechtfertigen eine 
Kostenauflage zu Lasten der jeweiligen Vorinstanz.»
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«On/Off-Ausrichtung» von Sozialhilfeleistungen

In einem Schreiben, das an sämtliche 
Sozialhilfebeziehende einer Gemeine ging,
heisst es:
«2. Erinnerung an laufend einzureichenden 
Unterlagen
[…] Dazu benötigen wir jeden Monat eine Kopie der 
Mietzinsquittungen und des Kontoauszuges aller 
vorhandenen Konti. Wir möchten Sie hiermit darüber 
informieren, dass diese Unterlagen ab sofort 
monatlich jeweils bis zum 10. des laufenden 
Unterstützungsmonats bei der Abteilung Soziales 
einzureichen sind. Die monatliche 
Sozialhilfeauszahlung wird künftig erst getätigt, 
wenn die Mietzinsquittung und die Kontoauszüge 
des Vormonats bei uns eingegangen sind.»
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Der Weg zum  Verbot

202320222020 20212016 201920152014

Abweisung 
Aufsichtsanzeige

Aufsichtsanzeige 
gegen Gemeinde W.

Beitrag im Bund über 
umstrittene Aargauer 
Praxis

Beschwerde HEKS

Verwaltungsgerichts-
urteil

Teilrückerstattung 
durch Spreitenbach 
(CHF 32k)

Verwaltungsrechtliche 
Klage

Kassensturzbeitrag 
und weitere 
Medienbeiträge

Fall Spreitenbach:
rund CHF 59k 
zurückerstattet

Verwaltungsgerichts-
beschwerde

Verwaltungsgerichts-
urteil

Bundesgerichts-
beschwerde

Betreibungsverfahren

Bezirks- und Ober-
gericht: beschränkte 
Pfändbarkeit gilt

Entscheid 
Beschwerdestelle
 

Beitrag im 
Beobachter

Kassensturzbeitrag u. 
weitere Medien-
beiträge z.B. AZ

Bundesgerichtsurteil:
Rückerstattung ok, 
Aber: Beschränkte 
Pfändbarkeit bestätigt

UFS-Medien-
mitteilung, div. 
Medienbeiträge

Fall Gemeinde Ober-
entfelden: CHF 66k 
zurückerstatten

Beschwerde Schreiben  der 
Gemeinde: CHF 66k  
überweisen

Schreiben an 
Gemeinde: CHF 10k 
überweisen

Bezirks- u. Ober-
gericht: beschränkte 
Pfändbarkeit gilt

Betreibungsverfahren

Schreiben an 
Gemeinde: CHF 25k 
zurückerstatten

Schreiben von 
Gemeinde: CHF 60k 
zurückerstatten

Betreibungsamt: 
Keine pfändbare 
Quote

Fall Gemeinde F.:
CHF 100k zurück-
erstatten

Vorstoss im Grossen 
Rat

Rückerstattung von 
Sozialhilfe aus Alters-
guthaben wird 
verboten

Regierungsrat 
beschliesst Ver-
ordnungsanpassung

Vernehmlassung 
Verordnungs-
anpassung
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Neue Verordnungsbestimmung § 20 Abs. 2 bis SPV

In § 20 Abs. 2bis SPV (Sozial- und Präventionverordnung) des 
Kantons Aargau heisst es per 1.1.2023:

Ausgelöstes Guthaben der gebundenen Altersvorsorge darf 
nicht zur Rückerstattung herangezogen werden.
 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/851.211/
versions/3235
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Finanzierung der UFS

Protokollauszug vom 19.6.2013 
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Finanzierung der UFS
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Solanum-Stiftung

Vielen Dank!

Privatspender:innen

Rudolf und Silvia Klöti Stiftung

Madeleine von Wolff Stiftung
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Erfolge und Misserfolge
● 15'000 Personen beraten

● In 90% der Fälle Lösungen Rahmen von 
Beratungen und Vermittlungen gefunden

● 82% erfolgreiche Rechtsmittelverfahren 
(inkl. Teilerfolge)

● 50% ZH, 18% AG, 6% SG, 5% TG (2021)

● 50% erhielten keine Unterstützung 
(fehlende Ressourcen)

● Mit 5.1 Stellen (inkl. 0.8 Stellen 
unentgeltlich) grösste auf Sozialhilferecht 
spezialisierte und dazu überregionale 
Rechtsberatungsstelle der Schweiz

Studie «Rechtsberatung und Rechtsschutz in 
der Sozialhilfe» (2021, Aufraggeber: BSV)

● «Gravierende Lücken» beim Rechts-
schutz in der Sozialhilfe

● Stärkung und staatliche Finanzierung von 
unabhängigen Rechtsberatungsstellen

● UFS ist die einzige auf Sozialhilferecht 
spezialisierte und Rechtsberatungsstelle, 
die öffentliche Gelder erhält



6.12.2022 10 Jahre  UFS 19

Erfolge und Misserfolge
● Die UFS und weitere Expert:innen  

vermitteln sozialhilferechtliche 
Kompetenzen an (zukünftige) 
Sozialarbeitende, Jurist:innen und andere 
Fachpersonen.

● Im Rahmen des Studiums der Sozialen 
Arbeit wird dem Sozialhilferecht zu wenig 
Bedeutung beigemessen.

● Finanzierung der UFS in den 
vergangenen 10 Jahren

● Leistungsvereinbarungen mit der Stadt 
Zürich und dem Kanton Zürich

● Finanzierung nur dank Freiwilligen 
möglich

● Weiterhin vorwiegend durch private 
Gelder finanziert (rund 2/3)

● Fehlende Mittel 2023: CHF 260'000 
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Erfolge und Misserfolge
● «Armenhäuser Nein!»-Kampagne im 

Kanton AG (2019-2020)

● Revision des Sozialhilfegesetzes im 
Kanton ZH wurde verworfen (2020)

● Bei der Sozialhilfegesetzrevision in BL 
konnte das Schlimmste verhindert 
werden (2022).

● Verbot Rückerstattung von Sozialhilfe 
aus Freizügigkeitsguthaben im Kanton 
AG (2023)

● SKOS entkoppelt 2016 den Grundbedarf 
von sachlichen Grundlagen

● Im Kanton Zürich sind Auflagen nicht 
mehr selbständig anfechtbar.

● Rechtliche Grundlagen für 
Sozialdetektive in diversen Kantonen 
(z.B. Zürich, Aargau, Thurgau)

Kein Bundessozialhilfegesetz, stattdessen:

● 26 kantonale Sozialhilfegesetze und 
Verordnungen

● 26 kantonale Verwaltungsrechts-
pflegegesetze

● SKOS-Richtlinien sind abhängig vom Kanton 
unterschiedlich verbindlich

● Sozialhilfeleistungen variieren von Gemeinde 
zu Gemeinde

● Kommunaler Sozialhilfevollzug gleicht einer 
Blackbox
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Forderungen der UFS

● Mehr öffentliche Mittel für unentgeltliche Rechtsberatungsstellen in 
der Sozialhilfe: Der Zugang zu unentgeltlichen auf Sozialhilferecht 
spezialisierten Rechtsberatungsstellen soll in allen Kantonen für 
Armutsbetroffene gewährleistet sein.

● Es braucht ein Bundessozialhilfegesetz: Die harmonisierende Wirkung 
der SKOS reicht nicht aus: Aktuell gib es 26 unterschiedliche 
Sozialhilfegesetze und Verordnungen sowie 26 verschiedene kantonale 
Gesetze, die das Verfahren regeln. Hinzu kommen rund 2200 Gemeinden, 
die die kantonalen Sozialhilfegesetze unterschiedlich oder überhaupt nicht 
anwenden. Die Ausrichtung der Sozialhilfe gleicht zu oft einer Lotterie.

● Menschenwürdig ausgestaltete Sozialhilfeleistungen: Dazu zählt 
insbesondere, dass die Sozialhilfeleistungen den Leistungen der 
Ergänzungsleistungen angeglichen werden.

● Gemeinsame Sozialhilfestrategie: Es braucht eine gemeinsame Strategie 
aller Akteure, die an einer wirkungsvollen und menschenwürdigen 
Sozialhilfe interessiert sind.
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